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Rechtssatz

Das im Beschwerdefall (der eine Verwaltungsübertretung nach § 18 Abs. 1 StVO 1960 betri?t) verwendete Messgerät

ist - auf dem Boden des bisher ermittelten Sachverhaltes - gemäß MEG nicht eichpAichtig, da dieses Messsystem der

Messung von Abständen dient. Es besteht kein Anhaltspunkt dafür, dass dieses Gerät mit einem Stempel für eine EWG-

Ersteichung bzw. mit einem Zeichen für die EWG-Bauartzulassung im Sinne der Richtlinie 71/316/EWG des Rates vom

26. Juli 1971 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betre?end gemeinsame Vorschriften über

Messgeräte sowie über Mess- und Prüfverfahren versehen worden ist. Ausgehend davon hätte die belangte Behörde

an Hand der von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig beizuscha?enden Unterlagen über die

Zulassung des Gerätes oder einer vom Hersteller einzuholenden detaillierten Beschreibung sowie der

Bedienungsanleitung des Gerätes unter Beiziehung eines Sachverständigen aus dem Fach der Messtechnik die

Tauglichkeit des Gerätes zur verlässlichen Abstandsmessung untersuchen müssen. Im Falle der Bejahung seiner

Tauglichkeit hätte geprüft werden müssen, ob das Gerät im Beschwerdefall von den mit der Messung befassten

Sicherheitsorganen entsprechend der Betriebsanleitung bedient wurde. Erst auf der Grundlage dieser weiteren

Ermittlungen hätte die Verlässlichkeit der im Beschwerdefall vorgenommenen Abstandsmessung abschließend

beurteilt werden können.
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